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Erwägungen

E. 1
Grundbetrag Beklagte 1350

E. 2
Grundbetrag Kinder (je CHF 600.-) 1200

E. 3
Zuschlag Koscher Essen 170

E. 3.2
Die Einkommenshöhe der Beklagten schwankt, vor allem da sie in den letzten Jahren Boni
in unterschiedlicher, aber stets nennenswerter Höhe er- halten hat. Im Jahr 2014 versteuerte
die Beklagte ein Nettoeinkommen (inkl. aller Zulagen) von Fr. 109'972.–, im Jahr 2013 von
Fr. 115'826.– (Urk. 148/20 [Sam- melbeilage bestehend aus den Steuererklärungen 2013
und 2014; je Seite 2]). Im Jahr 2012 deklarierte sie ein Nettoeinkommen von Fr. 98'498.–
(Urk. 85/16 S. 2 Pos. 1.1), im Jahr 2011 von Fr. 105'631.– (Urk. 85/17 S. 2 Pos. 1.1) und im
Jahr 2010 von Fr. 103'061.– (Urk. 19/5 S. 2). Sie erzielte damit während der letzten 5 Jahre
ein durchschnittliches Nettoeinkommen von rund Fr. 106'600.– pro Jahr bzw. Fr. 8'880.–
pro Monat. Die Beklagte macht sodann geltend, die Krippenzula- ge sei zwischenzeitlich
von Fr. 960.– auf Fr. 480.– reduziert worden. Gemäss der Bestätigung ihrer Arbeitgeberin
werden die Krippenzulagen nur solange bezahlt, bis das betreffende Kind 12 Jahre alt ist
(Urk. 85/14). C._____ hat im Herbst 2014 dieses Alter erreicht, D._____ wird im April
2016 12 Jahre alt (Urk. 139/2/1 und Urk. 148/3 1. Blatt). Anderseits ist auch zu erwarten,
dass der Betreuungsauf- wand für die Kinder mit zunehmendem Alter sinken wird. Zur
Beurteilung der Leis- tungsfähigkeit der Gesuchstellerin im Hinblick auf die Gewährung
der unentgeltli- chen Rechtspflege rechtfertigt es sich daher insgesamt, auf das
durchschnittliche

- 12 - Einkommen der Gesuchstellerin der letzten fünf Jahre abzustellen. Den nachfol-
genden Erwägungen ist daher ein monatliches Nettoeinkommen der Gesuchstel- lerin vorn
rund Fr. 8'880.– (inkl. Bonus und aller Zulagen) zugrunde zu legen. Zu- sätzlich sind die
Kinderunterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 1'200.– pro Monat zu berücksichtigen. Im
Ergebnis ist der Beklagten ein Reineinkommen von rund Fr. 10'000.– im Monat
anzurechnen.

E. 3.3
Die Konten der Beklagten weisen mit einer Ausnahme keine Saldi auf, die für die
vorliegend zu klärende Frage, ob aus dem Vermögen der vorlie- gende Prozess finanziert
werden kann, von Bedeutung wären (Urk.148/1a S. 8, Urk. 148/1b S. 3, Urk. 148/1c S. 2,
Urk. 148/1d S. 2, Urk. 148/1f letztes Blatt, Urk. 148/1h, Urk. 148/1i letztes Blatt).



Bezüglich des Kontos, das einen Saldo von rund Fr. 22'000.– aufweist (Urk. 148/1e S. 13),
ist zu beachten, dass es sich dabei um den Saldo per Ende Monat handelt; aus dem Geld
muss mithin der Bedarf des nächsten Monats gedeckt werden. Sodann hat die
Gesuchstellerin verschiedene Verpflichtungen (z.B. AHV für die Kinderbetreuung, Steuern,
ZVV-Abo, etc.), die nicht jeden Monat anfallen. Für diese müssen gewisse Rückstellungen
gebildet werden. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist der Gesuchstellerin nicht
zuzumuten, die vorhandenen Fr. 22'000.– zur Finanzierung des vorliegenden Prozesses
einzusetzen (vgl. zum sog. "Notgroschen": Lukas Huber, DIKE-Komm- ZPO, Stand 16. 04.
2012, N 38 f. zu Art. 117 ZPO).

E. 3.4
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die Einkünfte der Beklagten von rund Fr.
10'000.– pro Monat nicht ausreichen, um ihren zivilpro- zessualen Grundbedarf von rund
Fr. 10'700.– pro Monat zu decken, und sie auch nicht über ausreichendes Vermögen
verfügt, um daraus die Kosten des vorlie- genden Verfahrens zu bezahlen.

E. 3.5
Im Gegensatz zur unentgeltlichen Prozessführung ist die unentgeltliche Rechtsvertretung
nach konstanter Praxis erst ab demjenigen Zeitpunkt zu bewilli- gen, in dem ein
entsprechendes Gesuch eingereicht worden ist (Art. 119 Abs. 4 ZPO; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2013, Art. 117 N 9 f.). Gemäss Art. 119
Abs. 4 ZPO kann die unentgeltliche Rechtspflege zwar aus-
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äusserst restriktiv Gebrauch zu machen. Eine rückwirkende Bewilligung ist ge- mäss
höchstrichterlicher Praxis nur dann zu erteilen, wenn es wegen der Dring- lichkeit einer
sachlich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich war, gleichzeitig ein
entsprechendes Gesuch zu stellen (Huber, in: DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 12 [Stand
Printausgabe] m.w.H.). Vorliegend sind keine Gründe er- sichtlich, dass nicht
beispielsweise zusammen mit dem Gesuch um Sistierung des Verfahrens vom 9. Januar
2015 (Urk. 120) ein Begehren um Bestellung eines un- entgeltlichen Rechtsbeistandes unter
Hinweis auf die betreffenden Erwägungen im Massnahmenentscheid der Kammer vom 5.
August 2013 (Urk. 63 S. 11 ff.) hätte gestellt werden können. Der Rechtsbeistand der
Beklagten wäre mit ande- ren Worten angesichts der sich summierenden Aufwendungen für
die ausserge- richtlichen Vergleichsbemühungen gehalten gewesen, umgehend ein Gesuch
um Bestellung als unentgeltlicher Rechtsbeistand einzureichen.

E. 3.6
Zusammenfassend ist der Beklagten die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und ihr
ab dem Datum des betreffenden Gesuches, dem 29. Juni 2015, Rechtsanwalt lic. iur.
Y._____ als unentgeltlichen Rechtsbeistand beizuge- ben.

E. 4
Mietzins 1350

E. 4.1
Im vorliegenden nicht vermögensrechtlichen Prozess ist von einer Grundgebühr von Fr.
300.– bis Fr. 13'000.– auszugehen (§ 12 Abs. 1 und 2 und § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 5



Abs. 3 GebV OG). Gemäss § 10 Abs. 1 GebV OG kann die Gebühr aufgrund des
Rückzuges bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieses
Umstandes ist insgesamt eine Entscheid- gebühr von Fr. 3'000.– angemessen.

E. 4.2
Antragsgemäss sind die Kosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen, der Anteil der
Beklagten ist aber aufgrund der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen
auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Rückzahlungs- pflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO
bleibt vorbehalten.

- 14 - Es wird beschlossen:

E. 5
Nebenkosten 274

E. 6
Elektrizität 40

E. 7
Hausrat-und Haftpflichtversicherung 30

E. 8
Telefon/Radio/TV 195

E. 9
Öffentlicher Verkehr Beklagte 100

E. 10
Mobility 118

E. 11
Öffentlicher Verkehr Kinder 55

E. 12
Krankenkasse Beklagte (KVG) 452
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E. 13
KK Beklagte (VVG) 194

E. 14
Krankenkasse Kinder (KVG) 269.30

E. 15
Krankenkasse (VVG) 16.80

E. 16
Schuldenabzahlung Ausbildung 500

E. 17
Mitgliederbeitrag jüdische Gemeinde 50



E. 18
Anwaltskosten in Frankreich 800

E. 19
Steuern 1000

E. 20
Arbeitsbedingte Zusatzkosten Kleidung, Essen 315

E. 21
Franchise/Selbstbehalt 100

E. 22
Franchise/Selbstbehalt Kinder 70

E. 23
Haushaltshilfe ( 6h à 27.73 pro Woche) 666

E. 24
Fremdbetreuung Kinder 1029

E. 25
Sozialversicherung Kinderbetreuung 162

E. 26
Obligatorische Unfallversicherung Kinderbetreuung 24.85

E. 27
AHV Kinderbetreuung 138

E. 28
Schulkosten Kinder 1500

E. 29
Nachhilfestunden Mathematik für C._____ (120/W x 4W = 480) 480

E. 30
Musikunterricht (Klavier+ Violine) 309

E. 31
Weitere Kurse Kinder 100

E. 32
Miete Violine 104 Total 13161.95 Die Bedarfspositionen der Beklagten wurden im
Massnahmenentscheid der Kammer vom 5. August 2013 eingehend behandelt. In
grundsätzlicher Hinsicht ist daher zunächst auf die entsprechenden Erwägungen zu
verweisen (Urk. 63 S. 11 ff.). Die Positionen 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 17 sowie 28 - 31 geben
zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass, da sie mit den betreffenden Bestimmungen des
Kreisschreibens der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zü- rich
betreffend die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimums vom 16. September 2009 (nachfolgend Kreisschreiben) überein- stimmen,



belegt bzw. notorisch sind und praxisgemäss berücksichtigt werden können. Nachfolgend
ist auf die verbleibenden Positionen näher einzugehen: 3) Die Beklagte ist praktizierende
Jüdin, es rechtfertigt sich daher, in ih- rem zivilprozessualen Grundbedarf den verlangten
Zuschlag von Fr. 170.– zu be- rücksichtigen, um den Mehrkosten für koschere Ernährung
für sich und die Kinder zu begegnen.

- 7 - 6) Kosten für Elektrizität, ausser jene, die für die Heizung benötigt wird, sind im
Grundbetrag gemäss Ziff. II. des Kreisschreibens enthalten. Da die Heiz- kosten vorliegend
bereits bei den Nebenkosten zu berücksichtigen sind (Urk. 139/1-2), kann keine gesonderte
Position für Stromkosten einberechnet werden. 8) Für die Kosten von
Radio/TV/Internet/Telefon ist praxisgemäss ein pauschaler Maximalbetrag von Fr. 150.–
einzusetzen, da mit diesem bei sorgfälti- ger Wahl der entsprechenden Abonnemente und
haushälterischem Vorgehen sämtliche notwendigen Informations- und
Kommunikationsbedürfnisse ohne wei- teres gedeckt werden können. In diesem
Zusammenhang ist auch darauf hinzu- weisen, dass die Kosten für den Antennenanschluss
in der Wohnung bereits bei den Nebenkosten berücksichtigt wurden (Urk. 139/1). 10)
Grundsätzlich können nur die Kosten für den öffentlichen Verkehr für den Arbeitsweg im
Sinne von Ziff. 3.4 lit. a des Kreisschreibens im prozessualen Grundbedarf berücksichtigt
werden. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte ne- ben der Betreuung der beiden Kinder
ein Arbeitspensum von 80 % bewältigt und dabei ein nennenswertes Einkommen
erwirtschaftet, rechtfertigt es sich, ihr den- noch pauschal einen Zuschlag für die
gelegentliche Benutzung eines Mobility- Fahrzeuges anzurechnen. Die von ihr geltend
gemachten Kosten von Fr. 118.– sind ausgewiesen, sie können daher berücksichtigt werden
(139/28). 11) Grundsätzlich sind die Kosten für die Mobilität in der Freizeit aus dem
Grundbetrag zu begleichen. Vorliegend gilt es aber zu berücksichtigen, dass es in der Stadt
Zürich üblich ist, dass Kinder die öffentlichen Verkehrsmittel benützen, zumal die Nutzung
von Fahrrädern verkehrsbedingt für Kinder nur beschränkt möglich ist. Die Höhe der
Kosten von Fr. 55.– pro Monat entsprechen neben den Juniorkarten ungefähr zwei
Mehrfahrtenkarten, die jeweils an sechs Tagen zur Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel im Lokalnetz berechtigen (vgl. auch Urk. 139/7). Dies erscheint angemessen
und verhältnismässig. 13 und 15) Zusatzversicherungen gemäss VVG können praxisgemäss
ausser in vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen nicht berücksichtigt wer- den.

- 8 - 16) Die Rückzahlungspflicht für Ausbildungskosten an den Arbeitgeber en- det am 10.
Oktober 2015. Die letzte Rate beträgt noch Fr. 278.– (Urk. 139/10). Die Kosten sind daher
nicht mehr zu berücksichtigen. 18) In den Akten finden sich Rechnungen von Anwälten aus
Frankreich für den Zeitraum vom 31. Januar 2014 bis zum 7. Juli 2015 im Gesamtbetrag
von EUR 14'000.– (Urk. 139/12a/1, Urk. 139/12b/1, Urk. 148/4 f.). Vor diesem Hinter-
grund rechtfertigt sich die Berücksichtigung von Fr. 800.– pro Monat zur Tilgung dieser
Ausstände. 19) Die Gesuchstellerin reichte verschiedene Kontoauszüge betreffend die
ordentliche Staats- und Gemeindesteuer ein. Aus diesen geht hervor, dass für das Jahr 2014
die Steuer provisorisch auf Fr. 5'630.40 bemessen wurde (Urk. 139/20c/17). Eine höhere
Steuerlast für die Staats- und Gemeindesteuern wurde nie festgelegt (Urk. 139/20 b-c). Die
Direkte Bundessteuer ist aufgrund der Steuererklärung 2014 mit dem Steuerrechner des
Kantons Zürich (www.steuer- amt.zh.ch) auf rund Fr. 310.– zu schätzen. Inskünftig wird
die Gesuchstellerin zu- sätzlich zu ihrem Einkommen die Kinderunterhaltsbeiträge zu
versteuern haben, andererseits werden die Zulagen für die Kinder (insbesondere
Krippenzulage, die nur bis zum Alter von 12 Jahren bezahlt wird) inskünftig sinken. Da im



summari- schen Verfahren die Steuerlast nur geschätzt werden kann, rechtfertigt es sich von
einer solchen in der Höhe von insgesamt rund Fr. 6'000.– pro Jahr auszuge- hen und der
Beklagten daher für die Steuern Fr. 500.– pro Monat anzurechnen. 20) Die Beklagte arbeitet
mit einem Pensum von 80 %. Ihr ist daher ein Zuschlag für auswärtige Verpflegung von Fr.
15.– pro Tag zu gewähren. Aufgrund des Pensums von 80 % ist von 17 Arbeitstagen pro
Monat auszugehen und die- ser Zuschlag auf Fr. 255.– pro Monat zu bemessen (vgl. Ziff.
III. 3.2 des Kreis- schreibens). Die Mehrkosten für koschere Ernährung wurden schon im
Rahmen des Grundbetrags berücksichtigt (vgl. hiervor). Ein Zuschlag für repräsentative
Kleidung kann vorliegend nicht gewährt werden, zum einen da nicht ersichtlich ist, dass die
Gesuchstellerin repräsentative Aufgaben hat, zum anderen, da ein Klei- dermehrverbrauch
im Sinne von Ziff. III. 3.3 nur bei Arbeitstätigkeiten, welche die

- 9 - Kleider tatsächlich übermässig beanspruchen, also vor allem bei handwerklichen
Tätigkeiten (Übergewänder), berücksichtigt werden kann. 21) Volljährige
Krankenversicherte müssen sich (ausser in vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen)
gemäss Art. 64 Abs. 1 und 2 KVG zwingend an ihren Gesundheitskosten mit einer
Franchise und einem Selbstbehalt beteiligen. Die Franchise beträgt gemäss Art. 103 Abs. 1
KVV zumindest Fr. 300.– pro Jahr. Zusätzlich muss jeder Versicherte einen Selbstbehalt
von 10 % seiner Gesund- heitskosten bis zum Maximalbetrag von Fr. 700.– pro Jahr bzw.
rund Fr. 59.– pro Monat bezahlen (Art. 64 Abs. 2 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 103
Abs. 2 KVV). Für durch die Grundversicherung abgedeckte medizinische Leistungen muss
die Beklagte, welche die minimal zulässige Franchise gewählt hat (Urk. 139/8a/1), daher
maximal Fr. 83.– pro Monat bezahlen. Insofern erweist sich der von ihr gel- tend gemachte
Betrag von Fr. 100.– als zu hoch. Allfällige Kosten, die aus Unfäl- len herrühren, müssen
sodann von der Unfallversicherung des Arbeitgebers der Beklagten übernommen werden,
wobei kein Selbstbehalt bzw. keine Franchise besteht. Da nur Kosten in der Höhe von Fr.
543.55 im Jahr 2014 entsprechend rund Fr. 45.– pro Monat ausgewiesen sind (Urk.
139/23a/1) ist nur dieser Betrag anzurechnen. 22) Ebenso ist bei den ungedeckten
Gesundheitskosten der Kinder auf die im Jahr 2014 ausgewiesenen Kosten von Fr. 238.40
abzustellen und pro Mo- nat gerundet Fr. 20.– zu berücksichtigen. 23) Die Beklagte
behauptet, sie benötige aus medizinischen Gründen ei- ne Haushaltshilfe. Diese sei auch
zunächst nach einem Unfall vom Haftpflichtigen für eine gewisse Dauer bezahlt worden.
Nun würden diese Kosten aber nicht mehr übernommen, obwohl sie aus gesundheitlichen
Gründen nach wie vor auf die Unterstützung im Haushalt angewiesen sei (Urk. 137 S. 4).
Die Beklagte führt weder substantiiert aus, inwiefern sie aus medizinischen Gründen auf
eine Haus- haltshilfe angewiesen ist, noch sind entsprechende Belege ersichtlich. Auch
unter Berücksichtigung, dass ein in Relation zum Alter der Kinder bereits namhafter Be-
trag für die Beschäftigung einer Hilfsperson für deren Betreuung zu berücksichti-
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werden. 24 - 27) Aufgrund des Arbeitspensums der Beklagten sind Kosten für die
Fremdbetreuung der Kinder zu berücksichtigen. Die Zahlung von Fr. 1'029.– pro Monat an
die Betreuerin ist ausgewiesen (Urk. 139/6). Ebenso sind die Kosten für die obligatorische
Unfallversicherung von Fr. 298.– pro Jahr bzw. rund Fr. 25.– pro Monat ausgewiesen (Urk.
139/9 = Urk. 139/28). Die Beklagte macht unter dem Titel "Sozialversicherung
Kinderbetreuung" den Betrag von Fr. 162.– pro Monat geltend und verweist hierzu auf die
bereits erwähnte Prämienrechnung der obligatorischen Unfallversicherung (Urk. 139/9 =
Urk. 139/28). Da die Kosten für die AHV und ALV gesondert geltend gemacht werden, ist



nicht ersichtlich, welche Kosten damit gemeint sein könnten, der genannte Beleg erweist
sich als nicht einschlägig. Die Kosten sind daher nicht zu berücksichtigen. Aus der
Rechnung bzw. der Gewährung des Zahlungsaufschubs der SVA Zürich wird nicht
ersichtlich für was und für welchen Zeitraum die offene Summe von Fr. 1'664.45
geschuldet ist (Urk. 139/22/1). Es rechtfertigt sich daher nur, die üblichen Sozialabgaben
von 6,25 % zu berücksichtigen, mithin einen Betrag von rund Fr. 65.– pro Monat. 32) Die
Kosten für die Miete des Musikinstrumentes betragen gemäss Urk. 139/19 Fr. 25.– und
nicht wie geltend gemacht Fr. 104.–. Im Ergebnis präsentiert sich damit der Bedarf der
Beklagten mit den Kindern wie folgt: Grundbetrag Beklagte 1350 Grundbetrag Kinder (je
CHF 600.-) 1200 Zuschlag Koscher Essen 170 Mietzins 1350 Nebenkosten 274
Hausrat-und Haftpflichtversicherung 30 Telefon/Radio/TV 150 Öffentlicher Verkehr
Beklagte 100 Mobility 118 Öffentlicher Verkehr Kinder 55 Krankenkasse Beklagte (KVG)
452

- 11 - Krankenkasse Kinder (KVG) 269.30 Mitgliederbeitrag jüdische Gemeinde 50
Anwaltskosten Frankreich 800 Steuern 500 Auswärtige Verpflegung 255
Franchise/Selbstbehalt 45 Franchise/Selbstbehalt Kinder 20 Fremdbetreuung Kinder 1029
Obligatorische Unfallversicherung Kinderbetreuung 24.85 AHV Kinderbetreuung 65
Schulkosten Kinder 1500 Nachhilfestunden Mathematik für C._____ (120/W x 4W = 480)
480 Musikunterricht (Klavier+ Violine) 309 Weitere Kurse Kinder 100 Miete Violine 25
Total 10721.15
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